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 Veröffentlicht am 19.03.1958

Norm

ABGB §1327 e

KOVG allg

Rechtssatz

Da in Ansehung der Erhöhung der Waisenrente nach dem KOVG durch Gewährung einer Doppelwaisenrente eine

gesetzliche Bestimmung fehlt, nach der der Schadenersatzanspruch der Kinder auf das Landesinvalidenamt übergehen

würde, vermindert sich der Schaden der Klägerinnen, ohne daß ein Regreßanspruch besteht. (Vater im Krieg gefallen,

Mutter jetzt bei Verkehrsunfall getötet).
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